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Aufsicht 

§ 25 

(1) Der Betrieb der Kindergärten unterliegt der Aufsicht der Landesregierung. Die Aufsicht ist dahin 
auszuüben, dass die Kindergärten und ihr Betrieb einschließlich den Betreuungspersonen den 
gesetzlichen oder durch Verordnung aufgestellten Anforderungen entsprechen. Bei festgestellten 
Mängeln sind die zu deren Beseitigung erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

(2) Die Kindergartenrechtsträger und die Betreuungspersonen haben - bei öffentlichen Kindergärten 
unbeschadet weitergehender Bestimmungen des Salzburger Stadtrechtes 1966 bzw der Salzburger 
Gemeindeordnung 1994 - den mit der Aufsicht betrauten Personen den Zutritt zu den dem Kindergarten 
gewidmeten Räumen, den Kontakt zu den Kindern und die Vornahme von Ermittlungen im erforderlichen 
Umfang zu ermöglichen, die notwendigen Auskünfte zu geben und Einsichtnahme in die Aufzeichnungen 
zu gewähren. 

(3) Die Aufsicht über die Kindergärten hat in pädagogischer Hinsicht unter Heranziehung 
besonderer Aufsichtspersonen (Inspektorinnen oder Inspektoren) des Amtes der Landesregierung zu 
erfolgen. Sie haben die fachlichen Anstellungserfordernisse für Kindergartenleiterinnen und -leiter 
aufzuweisen. 

(4) Den Aufsichtspersonen obliegt insbesondere: 

 1. die laufende Überprüfung des Betriebes der Kindergärten durch Inspektionen; 
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 2. die fachliche Dienstaufsicht über die Kindergartenleiterinnen oder -leiter und die anderen 
Betreuungspersonen; 

 3. die Förderung der Fortbildung und die pädagogische Betreuung der Kindergartenpädagoginnen 
und -pädagogen durch Empfehlungen von Kursen, Seminaren und Lehrvorträgen sowie 
Beistellung von Literatur udgl. 
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